Wie läuft ein Volksbegehren und der Volksentscheid ab?
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Die Verfassung des Freistaates Bayern sieht eine direkte Mitwirkung des Volkes bei der Gesetzgebung vor. Gesetzesvorlagen können auf dem Wege eines Volksbegehrens ist den Landtag eingebracht werden.
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Staatsregierung





Volksbegehren


10 % der Stimmberechtigten





Zulassungsantrag


25000 Unterschriften











Zulassung durch das Innenministerium




















Landtag





Volksentscheid





Ablehnung





Zustimmung





Eigener Entwurf





Gesetz





Wenn Mehrheit mit „Ja“








